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Rechtsanwaltes bodionon bzw« durch diesen - außer in der1Befrogung dos Rochtsverlotzor3 - vertreten lassen kann.
So kann beispielsweise der Rechtsanwalt in Aufträge dos Bür
gers für diesen die Mitteilung über die Einleitung des Ord
nungsstraf Verfahrens entgegonnehmen, eine schriftliche Stel 
lungnahme zur Ordnungswidrigkeit einreichen oder die Zahlungs
forderung begleichen.

In Zuscmnenhong nit der Durchführung von Ordnungsstrafvorfäh
ren. die aufgrund ihres Gogenstando3 politisch-operativ be
deutsam sind, ist eine enge und kaneradschaftlicho Zusammen
arbeit zivischon den politisch-operativen Diensteinheiten 
einschließlich der Untorsuchungsabteilungen dos MfS und dem 
entscheidungsbefugten Organ notwendig. In derartigen Fällen 
ist eine detaillierte Vorbereitung und Durchführung des Ord- 
nungsstrafVerfahrens erforderlich, wobei mit dem beteiligten 
Organ Konzeptionen für die Gosprächsargumentation, die Do- 
fragungspläno oder die Ausgestaltung der Degründung für die 
auszusprecher.de Ordnungsstrafe zu beraten und fcstzulcgen 
sind, um die gesamtstaatlichen Interesson und Zielstellungen 
zu realisieren. Ein solches Herangehen ist grundsätzlich er
forderlich, wenn Ordnungsstraftatbestimmungei' für die Bekämpfung 
von Erscheinungsformen des subversiven Mißbrauchs Ougcndli- 
chor genutzt werden sollen.

Zur konsequenten, umfassenden, differenzierten und vorbeugen
den Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung der Bestrebungen 
des Gegners, Ougondliche zur Verwirklichung seiner Hauptrich
tungon zur Schaffung, Erweiterung und Inspirierung einer in
neren Opposition und politischer Untergrundtätigkeit zu miß
brauchen sowie zur Vorbeugung und Zurückdrängung gcsell- 
schoftsschädlicher Verhaltensweisen Bugendlicher ist es er
forderlich, die Potenzen oiner Reihe verwaltungsrechtlichcr 
und anderer Rechtsvorschriften in der politisch-operativen 1

1 Vgl. Gesetz über die Kollegien der Rechtsanwälte der DDR 
vom 17. 12. 1980 (GBl. I 1981 Hr. 1, j 3 Abs. 1 c und o)


